
 

 
Konformitätserklärung RoHS - REACH - POP 

der Vogt Stanztechnik AG 

 

 
Konformitätserklärung - RoHS  
 
Hiermit bestätigen wir die Konformität unserer Produkte entsprechend der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, bzw. 
2015/863/EU des europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikkomponenten und Geräten.  
 
Alle unserer Produkte liegen unterhalb der der zulässigen Höchstkonzentrationen in homogenen Werkstoffen in 
Gewichtprozenten <0.01% von Cadmium, <0.1% von Blei, Quecksilber, Sechswertigem Chrom (Cr6+), 
Polybrombierte Biphenyle (PBB), Polybrombierte Diphenylether (PBDE), Diphtalat (DEHP), Butylbenzylphtalat 
(BBP), Dibutylphtalat (DBP) und Diisobutylphtalat (DIBP) gemäss Anhang II der Richtlinie.  
 
 

Konformitätserklärung - REACH 
 
Die Vogt Stanztechnik AG ist als Hersteller von elektronischen und elektrischen Produkten im Sinne der REACH-
Verordnung 1907/2006 ein „nachgeschalteter Anwender“. Pflichten aufgrund der Herstellung und des 
Inverkehrbringens von Substanzen / Chemikalien zur Vor-Registrierung und Registrierung (ECHA) sind für uns 
nichtzutreffend. 
Unsere Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu definieren. Zudem wird aus 
unseren Erzeugnissen unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt. Somit 
unterliegt Vogt Stanztechnik AG weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht zur Erstellung von Sicherheits-
Datenblättern. 
 
Um unseren Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten zu gewährleisten, 
stellen wir sicher, dass unsere Lieferanten alle Anforderungen in Bezug auf chemische Stoffe und Materialien 
erfüllen, und dadurch keine Substanzen aus der Kandidatenliste der besorgniserregenden Stoffe (SVHC) für die 
Herstellung unserer Produkte verwendet werden. Dabei halten wir uns an die Verpflichtung der Leitlinien der ECHA 
für nachgeschaltete Anwender. 
 
 

Konformitätserklärung zu POP-Verordnung  

 
Hiermit bestätigt die Vogt Stanztechnik AG, dass entsprechend heutigem Wissenstand alle hergestellte und 
verkauften Produkte (wenn nicht ausdrücklich gekennzeichnet) frei von persistenten organischen Stoffen (POP’s) 
sind. Unsere Produkte enthalten keine in den Verordnungen (EG) Nr. 850/2004, (EU) 2019/636, sowie Verordnung 
(EU) 2019/1021 gelisteten Stoffe. 
 
Anmerkung: Die Konformitätserklärung basiert auf Informationen durch unsere Lieferanten. Auch wenn wir diese als 
zuverlässig betrachten, übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Empfehlungen und 
Informationen keine Gewähr.  
Die Weitergabe dieser Daten, Empfehlungen und Informationen erfolgt ohne Rechtsbindungswillen und begründet 
keinen eigenständigen Vertrag. 
 
Der Interessent ist vielmehr selbst verpflichtet, sich von der Qualität und sämtlichen Eigenschaften der Produkte 
sowie ihrer Eignung zu dem vorgesehenen Zweck zu überzeugen und hat alle diesbezüglichen erforderlichen 
Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen, soweit nicht im Einzelfall bestimmte Eigenschaften oder 
Verwendungen des Produktes ausdrücklich schriftlich garantiert wurden. 

 
Die vorliegende Erklärung wurde erstellt und herausgegeben auf der Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
geltenden Gesetze und Vorschriften sowie nach unserem besten Wissen und heutigem Kenntnisstand. 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. Ausgedruckte Exemplare 
unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Die jeweils gültige Fassung finden Sie unter www.vogt-ag.ch 
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